
 
 

Hygieneplan  

(Stand 5.6.2020) 

 

Maßnahmen des Infektionsschutzes für Schüler*innen, 

Lehrer*innen, Betreuungskräfte und weitere 

Mitarbeiter*innen der Regenbogenschule Satrup. 

 

Der Hygieneplan der Regenbogenschule Satrup basiert auf den 

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). 

 

Persönliche Hygiene         

 Gründliche Händehygiene 

o Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (Merkplakate 

hängen an allen Waschbecken aus): 

- nach dem Betreten der Schule 

- vor und nach dem Essen 

- nach der Nutzung sanitärer Anlagen 

- bei Verschmutzung 

- nach dem Niesen und Husten 

- nach häufigen Kontakt mit Türklinken, 

Treppengeländern, Griffen 

- nach Pausen  

o mit den Händen nicht an Mund, Nase und Augen fassen 

o keine Berührungen, Umarmungen und Hände schütteln. 

o Nach dem Händewaschen kann jedes Kind seine eigene 

Handschutzcreme oder – lotion bei Bedarf unter Aufsicht 

der Lehrkraft zum Schutz der Haut auftragen.  

o Das Austauschen oder eine Mehrfachnutzung einer Creme 

durch mehrere Kinder ist aus Infektionsschutzgründen 

untersagt. 

 Gründliche Händehygiene nach dem Toilettengang 



 

 Beachtung der Husten- und Niesetikette 

o Die Schüler niesen in die bedeckte Ellenbeuge oder in ein 

Einwegtaschentuch. 

 Es besteht keine Maskenpflicht auf dem Schulgelände. Das Tragen von 

einem Mundschutz ist für Lehrkräfte und Schüler*innen während des 

Schulvormittags freiwillig, wird aber empfohlen. 

 

Pausen            

 Die Pausenzeiten der Klassen finden versetzt statt. 

 Vermeidung von Körperkontakt. 

 Die Spielgeräte sind gesperrt. 

 Empfehlung: Tragen eines Mund- Nasen-Schutzes. 

 

Raumhygiene           

 

 Jeder Klasse ist einem Raum zugewiesen. Es findet kein Raumwechsel 

statt. 

 Im Unterricht ist jedem Kind ein fester Sitzplatz zugewiesen. 

 Kleidungsstücke hängen über dem eigenen Stuhl. 

 Keine Hausschuhe! 

 Jedes Kind benutzt seine eigene Trinkflasche; der Wasserspender ist 

gesperrt. 

 Verwendung von eigenen Einwegtaschentüchern! 

 Kein Tausch von Lebensmitteln oder von Unterrichtsgegenständen (z.B. 

Stiften, Radiergummi, Scheren…)! 

 Regelmäßiges und richtiges Querlüften über mehrere Minuten findet 

mehrmals am Vormittag statt. Beim Zulassen der Wetterlage werden 

angeklappte Fenster befürwortet – das regelmäßige Lüften wird dadurch 

nicht ersetzt! 

 Wasser, Seife, Papierhandtücher sind vorhanden und werden regelmäßig 

nachgefüllt. 



 

 Eine verstärkte Reinigung von Flächen (Flächendesinfektion), die von 

Schüler*innen angefasst wurden, findet täglich durch das 

Reinigungspersonal statt. 

 

Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf 

 

 Schüler*innen, Lehrkräfte oder weitere Personen mit einer akuten 

Erkrankung (z.B. Fieber, Husten, Atemnot, Magen- oder 

Darmbeschwerden…) dürfen das Schulgelände nicht betreten. 

 Schüler*innen, die Krankheitssymptome aufzeigen, bzw. während des 

Schulvormittages entwickeln, sind unverzüglich durch die Eltern oder 

einem Sorgeberechtigten abzuholen. 

 Schüler*innen, Lehrkräfte oder weitere Personen, die in einer 

Hausgemeinschaft mit COVID-19 Verdachtsfall wohnen, dürfen das 

Schulgelände nicht betreten. 

 Schüler*innen, Lehrkräfte oder weitere Personen, die bei einer Infektion 

mit SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 

ausgesetzt sind, können vom Schulbetrieb weiter befreit werden.  

 

Wegführung           

 

 Die Schüler*innen warten morgens auf dem Schulhof in denen ihnen 

zugewiesenen Bereichen oder gehen direkt bei der Inanspruchnahme der 

Frühbetreuung in die bereits geöffnete OGS.  

 Die Schüler kommen möglichst zeitnah zu ihrem Unterrichtsbeginn und 

warten auf dem Schulhof (s.o.).  

 Schilder zu Hygienevorschriften sowie Abstandslinien sind an wichtigen 

Stellen angebracht, um Körperkontakte zu vermeiden. 

 An Engstellen muss man zur Vermeidung von Körperkontakten 

hintereinander laufen, z.B. beim Treppenaufgang (Kennzeichnung durch 

Pfeile - Einbahnstraßenregelung). 

 

 

 



 
 

Meldepflicht           

 

Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen in der 

Familie eines Kindes/ bei Lehr- und Betreuungskräften in der Schule ist dem 

Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden. 

 

Mittelangeln, 05.06.2020 

 

 

               

S. Rehm-Zimmer (Schulleiterin)    

 


